
eingedenk dessen, daß eine geplante Studie auf der im 
1uni 1993 in Wien ahgehaltenen Weltkonferenz über Men
schenrechte nachdrilckliche Untetsttitzung gefunden hat, wie 
aus Abschnitt TI Ziffer 50 der Erklllrung und des Aktions
programms von Wien' hervorgeht, 

zutiefst besorgt darIlber. daß sich die Situation der Kinder 
in vielen 'ThiIen der Welt infolge von bewaffneten Konflikten 
weiter verschlechtert, und lIberzeugt, daß sofortige Maß
nahmen geboten sind, 

in der Oberzeugung. daß die von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kinder des besonderen Schutzes der interna
tionalen Gemeinschaft bedilrfen und daß alle Staaten auf die 
Milderung ihrer Not hinwirken müssen. 

in Anerkennung der wertvollen Arbeit, die die Organe und 
Organisationen sowie andere zuständige zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen auf diesem Gebiet leisten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481157 vom 20. De
zember 1993. 

1. gibt ihrer ernsten BesOl'JPlis Ausdruck über die 
tragische Situation, in der sich Kinder in vielen 'ThIlen der 
Welt infolge von bewaffneten Kontllkten befinden; 

2. fordert die Staaten ~ die Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der dazugehörigen 
Zusatzprotokolle von 1977 sowie der Konvention über die 
Rechte des Kindes, die den von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kindern besonderen Schutz und eine Sonderhe
handlung einrIIwnen, voll zu achten; 

3. erkennt an, daß Kinder in Situationen des bewaffneten 
Konf6k1s und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit das Recht 
auf ausreichende BmlIbrung und eine angemessene lIrzt1iche 
Betreuung und Unterkunft haben; 

4. erkennt tlI{/Jerdem an, daß Schwangen: unter ähnlichen 
Umstlinden das Recht auf dieselbe Betreuung und denselben 
Schutz haben; 

5. ersuchl die MitgliedsIm!fen und die Organisationen der 
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
geeignete Maßnahmen ZU ergreifen. um die Gewährung von 
humanitllrer Hilfe und Soforthilfe sowie den humanitären 
Zugang zu Kindern in Situationen des bewaffneten Konflikts 
und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär. einen Bericht über die 
konkreten Maßnahmen vorzulegen, die zur Milderung der 
Lage der Kinder in bewaffneten Konflikten e.tgtiffen wurden, 
und sich dabei auf die Jnfonnationen zu stiItzen. die von den 
Mitgliedstaaten und den Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen sowie von anderen zuständigen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Otganisationen bereitgestellt 
weIden; 

8. nimmt mit GenugtUUng Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Rechte des Kindes über seine fiIDfte Ta
gung und den darin enthaltenen Empfehlungen zur Lage der 
Kinder. die von bewaffneten Konflikten bettofl'en sind"'; 

.11 OjJiz/elles Proto/aJU der Generalversammlung, N6IIIIlUIdvImVgste 
TIJ8IIIlll.lJeIIage 41 (A/49/41), Kap. I, AbscImltt J. 

9. begrtjfJt die Ernennung einer Sachverstlindigen mit 
dem Auftrag. im Einklang mit dem von der Gene.talvmsamm
lung. in Resolution 481157 niedergelegten Mandat eine 
umfassende Studie dieser Frage zu erste11en; 

10. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des 
Generalsekretllrs vom 4. NoVe.tDber 1994 über die '11tigkeit 
der genannten Sachverstäudigen'D7; 

11. steIlt fest. daß die Sachverstlindige gemeinsam vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und vom Kin
derlIilfswerk der Vereinten Nationen tmtetstlltzt wird; 

12. ersucht den Gene.ta1sekretl. sicherzustellen, daß das 
Zentrum für Menschenrechte im Rahmen der vorhandenen 
Mittel mit den Mitarbeitern und sonstigen Ressourcen ausge
stattet wird, die es benötigt, um der Sachverstlindigen bei der 
wirksamen Wahrnehmung ihres Auftrags behilflich zu sein; 

13. ersucht die Mitgliedstaaten und die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie andere zuständi
ge zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, 
namentlich anch den Ausschuß für die Rechte des Kindes, das 
KinderhiJfswork der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
KMllnissan der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Weltgesundhei1sorganlsation und das Internationsle Komitee 
vom Roten Kreuz, zu der in Ziffer 9 erbetenen Studie bei
zutragen; 

14. bittet die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung mit der Studie zu befassen; 

15. ersucht den GeneraIsekretll der Generslversammlung 
auf ihrer fIlni'Ligsten Tagung einen Bericht über die Studie 
vorzulegen; 

16. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
untet dem Punkt "Förderung und Schutz der Rechte von 
Kindern" zu behandeln. 

94. plenaraftl.ung 
23. Der,ember 1994 

491210. Notwendigkeit wirksamer 1ntematio1llller Maß
nahmen zur Verh1ndemDg und Abscbafl'ung des 
K1nderbandels, der KlnderptoStllutlon und der 
KInderpornographfe 

Die Generalversammlung. 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien. die von der am 25. Juni 1993 in Wien ahgehaltenen 
Weltkonferenz über Menschemechte' verabschiedet wurden 
und in denen wirksame Maßnahrmm gegen die Tötung 
weililicher Neugeborener. schlldliche Kinderarbeit, Kinder
und Organhandel, Kinderprostitution, Kinderpomograph 
sowie andere Fmmen sexuellen Mißbrauchs gefordert werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44I2S vom 
20. Nove.tnber 1989 verabschiedete Konvention über die 
Rechte des Kindes, 

unter Hinweis auf die Weiterklllrung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder'" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklllrung über das 
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Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 3. forrlert die Regierungen nachdrilcklich tI14f, auch 
90er Jahren", die von dem im September 1990 in New.York weiterhin nach Lösungen sowie nach Mitteln und Wegen zu 
abgehaltenen Weltkindergipfel verabscbiedet wurden, suchen, um die internationale Ztl!!l!!J!JJ!ffllarbeit zur Beseitigung 

eingedenk der Resolution 1992/74 der Menscbenreclds
kommission vom 5. März 1992"', mit der die KommissiQII das 
AktiOIdlplogtamm zur VexhOtung von Kindexbandel, Kinder
prostitution und Kinderpomographie verabschiedet bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481156 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994190 der 
Menscbenrecbtskommission vom 9. März 1994", 

In Anerkennung der gewaltigen Anstrengungen, welche die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet unternehmen, nament
lich das Kinderbilfswerk der Vereinten Nationen, der Aus
schuß fOr die Rechte des Kindes und der Sonderberichtetsratter 
dex Menscbenrecbtskommission fOr Kinderbendel, Kinder
prostitution und Kinderpomograpbie, 

tIefbesorgt darilber, daß Kinder nach wie VOi fOr Prostitu
tion, sexuell mißbräuchliche Handlungen und sndere TlIIig
keiten ausgenutzt wexden, die bliufig auch eine Ausbeutung 
der AIbeitskraft von Kindexn darstellen, 

"QJtiefst beunruhigt darilber, daß es nach wie VOi zu Kin
derbsndel und snderen Praktiken kommt, die mit dem Vex
schwiDdenJassen von Kindern, recb1swidrigen Adoptionen, der 
Aussetzung von Kindern, Kindesraub und Entfilfmmgen fOr 
kommexzielle Zwecke vexbunden sein können, 

eingedenk der vexscbiedenen Ursachen, die das Auf
kommen und Fortbestehen dieser besonderen Umstlinde 
beeinflussen, einschließlich insbescndere AImut, AIbeits
losigkeit, Hungex, Natu:rlWastrophen, Intolenmz. Aushmmmg 
der Kindexnxbeit und bewaffnete Konflikte, sowie deren 
nachteilige Auswirkungen auf die Rechte des Kindes, 

In der Erkenntnis, daß es einen Markt gibt, der die Zu
nahme dieser gegen Kinder gerichteten kIiminelIen Praktiken 
begilnstigt, 

unter BerUcksichtigU118 der Notwendigkeit, daß die 
Regiexungen mit dem SonderberichteIstat!eI zlIS8JDmen
arbeiten und ibm InfOImationen Ober diese Angelegenheit zur 
Verfilgung stellen, 

die Auffassung vertretend, daß es notwendig ist, auf 
nstionalex und internationalex Ebene die Anstrengungen zu 
venIoppeln, um die Rechte der Kinder in der ganzen Welt zu 
fil.rdem und zu schlitzen, 

1. begrilßt den vorläufigen Bericht des Sonderbericbt
exstattets der Menschenrecbtskommission fOr Kinderbsnde1, 
Kindexprostitution und Kinderpornograpbie212

; 

2. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Ober die 
h6cbst beunruhigende weltweite Zunahme von Verstößen 
gegen die Rechte des Kindes, insbesondere die wachsende 
Zahl von VoxflUlen im Zt'S8JDmenbang mit dem Kinderbsndel, 
der Kinderprostitution und der Kinderpornograpbie; 

". A/49/478. 

dieser abwegigen Praktiken zu verstärken; 

4. bekundet Ihre Unterstlltzung fOr die AIbeit des 
Sonderberichtetstatters, der von der Menscbenrecbtskommis
sion mit dem Auftrag exnsnnt wunIe, die Frage des Kin
derbsnde1s, der Kinderprostitution und der Kinderpornogra
pbie in der ganzen Welt zu unteIsnchen, und fordert ihn 
nachdrllcklich auf, seine Bem1Ihungen zur Brfflllung seines 
Auftrags fortzusetzen; 

5. forrlert alle Regierungen ntlChdrIlckUch tI14f, mit dem 
Sonderberichtetstattet znsammenZl1arlleiten und ibm hcbilflich 
zu sein, indem sie ihm alle exbetenen Informationen zur 
Vexf!lgung stel1en; 

6. forrlert die Staaten tI14f, soweit Dicht bereits geschehen 
Vertragsstaalen der Konvention Ober die Rechte des Kindes ZU 

weIden, und fordert die Vertragsstaa!eiI der Konvention auf, 
innerstaailicbeMaBnabmen zur Umsetzung der Bestimnnmgeil 
der Konvention zu mgxeifen; 

7. nimmt Z!U Kenntnis, daß der Wirtschafts- und Sozialtat 
in seinex Resolution 1994190 vom 9. März 1994 eine allen 
Mitgliedern offenstebende AIbeitsgxuppe mit dem Auftrag 
eingesetzt bat, mit VOllIIDIl und in engex ZuS8JDmenarbeit mit 
dem Sonderberlcbterstatte und dem Ausschuß fUr die Rechte 
des Kindes Richtlinien fOr den möglichen Entwurf eines 
Fakultativprotokolls zur Konvention Ober die Rechte des 
Kindes betreffend Kindexbandel, Kinderprostituton und 
Kinderpornograpbie zu exsteIIen sowie die fUr die Vexhin
derung und Beseitigung diesex abnoxmen Praktiken exfOIderli
ehen grandlegenden Maßnahmen zu emxbeiten; 

8. ersucht den Generalsekretll, den Bexicht der AIbeits
grnppe den Regierungen, dem SonderberichteIstat!eI und den 
in Betracht kommenden zwiscbensIaatIicben und nicht
matlicben Oxganisationen zu übermitteln; 

9. bittet den SonderberichteIstat!eI, sich im Rahmen 
seines Mandats auch weiterhin mit den wirtschaftlichen, 
soziäIen, xecbtlicben und kultuxe1len Faktoren zu befassen, die 
diese Philnome beeinflussen; 

10. ersucht den Sonderberichtelstattet, der Generalvex
S8!Dmlung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen vOlläufigen 
Bericht vorzulegen; 

11. ersucht den Cleneralsekretllr, si<;hexzuste11en, daß das 
Sekretariats-Zentnun fOr Menschenrechte im Rahmen der 
vorhandenel!. Mittel mit den Mitatbeitetn und anderen Ressour
cen ausgestattet wird, die es benötigt, um dem Sonderbericht
erstatter und der AIbeimgrnppe bei der wirkS8JDen Brfflllung 
ihres Auftrags bebllilich zu sein; 

12. beschlWJt, diese Fmge auf ihrer fOnfzigsten 'IlIgung 
unter dem Punkt "Fl>Iderung und Schutz der Rechte des 
Kindes" zu bebendeln. 

94. Plenarsitamg 
23. Dezember 1994 




